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Antrag
der Abg. Dr. Ulrich Goll u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Aktuelle Erkenntnisse im Hinblick auf den Status der Zeugen 
Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  inwiefern seit der Anerkennung der Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts in Baden-Württemberg im Jahr 2015 hinsichtlich der zur damali-
gen wie heutigen Zeit umstrittenen Frage des Vorliegens der dafür erforderlichen 
Voraussetzung der Rechtstreue Vorkehrungen/Maßnahmen zur fortlaufenden 
Überprüfung und Sicherstellung des Bestehens dieser Voraussetzung getroffen 
wurden;

2.  wie sie die Rechtstreue der Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zum heutigen Zeitpunkt grundsätzlich beurteilt;

3.  wie sie die generelle Möglichkeit einer Aberkennung/Rücknahme der verlie-
henen Rechtsstellung der Körperschaft des öffentlichen Rechts durch das Land 
bzw. das Kultusministerium beurteilt;

4.  auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Aberkennung/Rücknahme erfolgen 
könnte;

5.  wie sie das von den Zeugen Jehovas strikt praktizierte Bluttransfusionsverbot 
generell im Hinblick auf die Rechtstreue bewertet, beispielsweise vor dem Hin-
tergrund der von Herrn M. Z. im Rahmen der Petition 16/2864 (Drucksache 
16/6176) umfangreichen Analyse und Fallbeispiele bei den Zeugen Jehovas;

6.  wie sie, im Hinblick auf das Kriterium der Rechtstreue, das von den Zeugen 
Jehovas strikt praktizierte Bluttransfusionsverbot bezüglich nicht einsichtsfähi-
ger Kinder, insbesondere vor dem Hintergrund einer Erschwerung staatlicher 
Schutzmaßnahmen, rechtlich beurteilt;
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 7.  wie sie, im Hinblick auf das Kriterium der Rechtstreue, die Bestimmungen zum 
Umgang mit ehemaligen bzw. ausgetretenen Mitgliedern („Abtrünnigen“), ins-
besondere die soziale Isolation und Ausgrenzung auch enger Familienange-
höriger, beurteilt, wie sie sich beispielsweise aus dem vorgenannten Bericht 
ergeben;

 8.  warum sie (nicht) der Auffassung ist, dass innerhalb der Glaubensgemein-
schaft der Zeugen Jehovas eine dem Kriterium der Rechtstreue entsprechende  
Toleranz gegenüber anderen Meinungen/freie Meinungsäußerung gegeben 
bzw. möglich ist;

 9.  wie sie es bewertet, dass die Glaubensorganisation versucht, über an Eltern  
gerichtete Handlungsanweisungen zur Kindererziehung deren Zugang zu 
„weltlicher Bildung“ zu beschränken und Einfluss auf den beruflichen Werde-
gang der Kinder zu nehmen;

10.  wie sie, im Hinblick auf das Kriterium der Rechtstreue, den Umstand bewertet, 
dass entsprechend des Berichts innerhalb der Vereinigung eine angstbasierte und 
auf Verhaltensmanipulation ausgerichtete Kindererziehung vorgegeben wird;

11.  inwiefern das Kriterium der Rechtstreue erfüllt sein kann, wenn das Bestehen 
der Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas an einen Verzicht auf das passive 
Wahlrecht aus Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz (GG) gekoppelt ist;

12.  inwiefern die kirchliche Gerichtsbarkeit der Zeugen Jehovas den Anforderungen 
an ein faires, rechtsstaatliches Verfahren, welches die Justizgrundrechte in aus-
reichendem Maße gewährleistet, genügt;

13.  wie sie die berichtsgegenständlichen Anhaltspunkte dafür beurteilt, dass die 
Zeugen Jehovas ihre Eigenschaft als Glaubensgemeinschaft als Vorwand für 
die Verfolgung wirtschaftlicher Ziele nutzt;

14.  wie sie vor dem Hintergrund des antragsgegenständlichen Berichts künftig wei-
terreichende Maßnahmen zur genaueren Kenntniserlangung über die Gegeben-
heiten innerhalb der Zeugen Jehovas in Baden-Württemberg zu planen gedenkt;

15.  in welcher Form es im vergangenen Jahr Kooperationen/Zusammenwirken des 
Landes Baden-Württemberg mit den Zeugen Jehovas gab.

12. 12. 2019

Dr. Goll, Dr. Timm Kern, Dr. Rülke, Keck, 
Haußmann, Dr. Schweickert, Hoher FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Ausgehend von einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin 
vom 24. März 2005 (5 B 12/01) (später auch vom Bundesverfassungsgericht  
[2 BvR 1282/11] bestätigt) sowie der damit einhergehenden Erstverleihung des 
Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Zeugen Jehovas in Berlin 
erfolgte eine entsprechende Anerkennung in der Folge und bis heute auch in allen 
anderen Bundesländern. Dennoch wurde seitdem häufig über das vom Bundes-
verfassungsgericht als „Rechtstreue“ bezeichnete Anerkennungserfordernis bzw. 
dem Vorliegen von dessen Voraussetzungen im Fall der Zeugen Jehovas diskutiert. 

Unter Rechtstreue ist die Beachtung des geltenden Rechts und die Ausübung der 
übertragenen Hoheitsgewalt im Einklang mit den verfassungsrechtlichen und 
sonstigen gesetzlichen Regelungen zu verstehen. Insbesondere muss die Religi-
onsgemeinschaft die Gewähr dafür bieten, dass ihr künftiges Verhalten die in Arti- 
kel 79 Absatz 3 GG umschriebenen fundamentalen Verfassungsprinzipien so-
wie die dem staatlichen Schutz anvertrauten Grundrechte Dritter nicht gefährdet 
(Maunz/Dürig/Korioth WRV Artikel 137 Rn. 79, 80).
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Die Diskussionen um das Kriterium der Rechtstreue gewannen erneut an Aktu-
alität mit dem Erscheinen eines über 100 Seiten langen Berichts von M. Z., dem 
Petenten der Petition 16/2864 (Drucksache 16/6176), der sich explizit mit der Frage 
beschäftigt, ob die der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas bundesweit ver-
liehene Rechtsstellung der Körperschaft des öffentlichen Rechts geltendem Recht 
entspricht. Schwerpunktmäßig geht der Autor dabei auf das vom Bundesverfas-
sungsgericht aufgestellte Kriterium der Rechtstreue ein. Der der Landesregierung 
unseren Informationen nach vorliegende Bericht bezieht sich dabei fortlaufend vor 
allem auf Literatur der „Wachtturm-Gesellschaft“ sowie auf Direktiven des Zweig-
komitees der Zeugen Jehovas sowie auf weitere, im Anhang aufgeführte, interne 
Dokumente der Zeugen Jehovas. 

Zu verweisen sei insbesondere hinsichtlich des Bluttransfusionsverbotes auf die 
Seiten 21 bis 24, hinsichtlich des Umgangs mit „abtrünnigen“ Mitgliedern auf 
die Seiten 24 bis 35 sowie bezüglich der Vorgaben zur Kindererziehung auf die  
Seiten 35 bis 40. 

Insgesamt kommt der Autor im Zuge seiner Darstellungen zu dem Ergebnis, dass 
an der Rechtstreue der Zeugen Jehovas erheblich zu zweifeln ist.

Angesichts dieser neuen, detaillierten Erkenntnisse über die Zeugen Jehovas stellt 
sich die Frage, inwieweit die Landesregierung über diese informiert war, wie sie die-
se vor dem Hintergrund des Kriteriums der Rechtstreue bewertet und welche Schlüs-
se sie daraus für ihren zukünftigen Umgang mit der Glaubensgemeinschaft zieht.

S t e l l u n g n a h m e *)

Mit Schreiben vom 27. Januar 2020 Nr. RA-0510.21/89 nimmt das Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales 
und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  inwiefern seit der Anerkennung der Zeugen Jehovas als Körperschaft des  
öffentlichen Rechts in Baden-Württemberg im Jahr 2015 hinsichtlich der zur 
damaligen wie heutigen Zeit umstrittenen Frage des Vorliegens der dafür erfor-
derlichen Voraussetzung der Rechtstreue Vorkehrungen/Maßnahmen zur fort-
laufenden Überprüfung und Sicherstellung des Bestehens dieser Voraussetzung 
getroffen wurden;

Die rechtliche Grundlage für den Körperschaftsstatus von Religionsgemeinschaf-
ten findet sich in Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 
Weimarer Reichsverfassung.

Eine spätere Überprüfung der Verleihungsvoraussetzungen ist bei Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die den Status einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts haben, grundsätzlich nicht vorgesehen. Religionsgemeinschaften, die 
den Körperschaftsstatus innehaben, sind kein Teil der mittelbaren Staatsverwal-
tung und auch nicht in anderer Weise in die staatlichen Strukturen einbezogen. 
Aufgrund der Gewährleistung der Religionsfreiheit und des Selbstbestimmungs-
rechts der Religionsgemeinschaften bestehen ein staatliches Aufsichtsrecht wie im  
Übrigen auch eine allgemeine Auskunftspflicht der Religionsgemeinschaften nicht.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Bei Vorliegen der geschriebenen und ungeschriebenen Voraussetzungen aus  
Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichs-
verfassung besteht ein verfassungsrechtlicher Anspruch der antragstellenden  
Religionsgemeinschaft auf Verleihung der Körperschaftsrechte (vgl. Bundesver-
fassungsgericht, Beschluss vom 30. Juni 2015 – 2 BvR 1282/11). Hinsichtlich des 
Kriteriums der Rechtstreue als Voraussetzung des Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts obliegt die Beweislast für das Nicht-Bestehen wie auch für ein 
späteres Entfallen den staatlichen Stellen. Für die Überprüfung des Bestehens der 
Voraussetzung des Körperschaftsstatus verfügen die Behörden über die Möglich-
keiten des Verwaltungsrechts. Polizeiliche Befugnisse sind nicht gegeben.

Eine Ansprache der Vertreter der jeweiligen Religionsgemeinschaft durch die zu-
ständigen Behörden erfolgt, wenn Anzeichen für rechtswidrige Zustände oder Vor-
gänge im Bereich der Religionsgemeinschaft bestehen. In Bezug auf die Jehovas 
Zeugen betraf dies im Jahre 2017 das Führen von Siegeln. Die Jehovas Zeugen 
änderten in der Folge bundesweit die entsprechenden Regelungen.

2.  wie sie die Rechtstreue der Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zum heutigen Zeitpunkt grundsätzlich beurteilt;

Die Landesregierung hat seit deren Antragstellung bezüglich der Verleihung des 
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Jahre 1996 kritische An-
fragen an die innergemeinschaftliche Kultur der Jehovas Zeugen und den Um-
gang mit ihren Mitgliedern formuliert. Vor dem Hintergrund der diesbezüglichen  
Gerichtsentscheidungen und der erfolgten Verleihungen in anderen Ländern in den 
Jahren zuvor bestand zum Zeitpunkt der Verleihung im Jahre 2015 und besteht 
nach Konsultation mit den anderen Ländern derzeit keine ausreichende Grundlage, 
die zu einer Negation der Rechtstreue führen könnte.

3.  wie sie die generelle Möglichkeit einer Aberkennung/Rücknahme der verliehe-
nen Rechtsstellung der Körperschaft des öffentlichen Rechts durch das Land 
bzw. das Kultusministerium beurteilt;

4.  auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Aberkennung/Rücknahme erfolgen 
könnte;

Ein Entzug von verliehenen Körperschaftsrechten ist in Artikel 140 Grundgesetz 
in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung nicht gere-
gelt. Ein solcher Entzug der Körperschaftsrechte einer Religionsgemeinschaft, die 
den Status auf Grundlage der genannten Regelungen des Grundgesetzes und der 
Weimarer Reichsverfassung erhalten hat, ist in Baden-Württemberg bislang nicht 
erfolgt. Gerichtliche Entscheidungen zu dieser Frage liegen nicht vor.

Der Entzug der Körperschaftsrechte einer Religionsgemeinschaft setzt die Fest-
stellung voraus, dass die Voraussetzungen der Verleihung nicht bzw. nicht mehr 
vorliegen. In Bezug auf die Rechtstreue als Voraussetzung des Körperschaftsstatus 
ist dabei zu beachten, dass dieses Merkmal nach der Rechtsprechung innerhalb 
des föderalen Gefüges der Bundesrepublik regional nicht teilbar ist. Die Fest- 
stellung der fehlenden Rechtstreue einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
könnte demnach regelmäßig nur einheitlich durch alle Länder erfolgen, die der 
Religionsgemeinschaft den Status verliehen haben.

Soll nach einer erfolgten Feststellung der fehlenden Rechtstreue durch die Länder 
oder des Fehlens einer anderen konstitutiven Voraussetzung des Körperschafts-
status die Entziehung gegen den Willen der Religionsgemeinschaft vorgenommen 
werden, ist nach herrschender Meinung erforderlich, dass der Entzug durch eine 
gesetzliche, ggf. auch verfassungsrechtliche Ermächtigungsgrundlage hinreichend 
gedeckt ist und sich darüber hinaus im Rahmen der Verhältnismäßigkeit hält. Eine 
entsprechende rechtliche Grundlage hinsichtlich des Entzugs der Körperschafts-
rechte einer Religionsgemeinschaft besteht auf Ebene des Verfassungs- oder des 
Verwaltungsrechts im Land Baden-Württemberg nicht.
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 5.  wie sie das von den Zeugen Jehovas strikt praktizierte Bluttransfusionsverbot 
generell im Hinblick auf die Rechtstreue bewertet, beispielsweise vor dem Hin-
tergrund der von Herrn M. Z. im Rahmen der Petition 17/2864 (Drucksache 
16/6176) umfangreiche Analyse und Fallbeispiele bei den Zeugen Jehovas;

 6.  wie sie, im Hinblick auf das Kriterium der Rechtstreue, das von den Zeugen 
Jehovas strikt praktizierte Bluttransfusionsverbot bzgl. nicht einsichtsfähiger 
Kinder, insbesondere vor dem Hintergrund einer Erschwerung staatlicher 
Schutzmaßnahmen, rechtlich beurteilt;

 7.  wie sie, im Hinblick auf das Kriterium der Rechtstreue, die Bestimmungen zum 
Umgang mit ehemaligen bzw. ausgetretenen Mitgliedern („Abtrünnigen“), 
insbesondere die soziale Isolation und Ausgrenzung auch enger Familienan-
gehöriger, beurteilt, wie sie sich beispielsweise aus dem vorgenannten Bericht 
ergeben;

 8.  warum sie (nicht) der Auffassung ist, dass innerhalb der Glaubensgemeinschaft 
der Zeugen Jehovas eine dem Kriterium der Rechtstreue entsprechende Tole-
ranz gegenüber anderen Meinungen/freie Meinungsäußerung gegeben bzw. 
möglich ist;

 9.  wie sie es bewertet, dass die Glaubensorganisation versucht, über an Eltern 
gerichtete Handlungsanweisungen zur Kindererziehung deren Zugang zu 
„weltlicher Bildung“ zu beschränken und Einfluss auf den beruflichen Werde-
gang der Kinder zu nehmen;

10.  wie sie, im Hinblick auf das Kriterium der Rechtstreue, den Umstand bewertet, 
dass entsprechend des Berichts innerhalb der Vereinigung eine angstbasierte 
und auf Verhaltensmanipulation ausgerichtete Kindererziehung vorgegeben 
wird;

11.  inwiefern das Kriterium der Rechtstreue erfüllt sein kann, wenn das Bestehen 
der Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas an einen Verzicht auf das passive 
Wahlrecht aus Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz (GG) gekoppelt ist;

12.  inwiefern die kirchliche Gerichtsbarkeit der Zeugen Jehovas den Anforderun-
gen an ein faires, rechtsstaatliches Verfahren, welches die Justizgrundrechte in 
ausreichendem Maße gewährleistet, genügt;

13.  wie sie die berichtsgegenständlichen Anhaltspunkte dafür beurteilt, dass die 
Zeugen Jehovas ihre Eigenschaft als Glaubensgemeinschaft als Vorwand für 
die Verfolgung wirtschaftlicher Ziele nutzt;

Die in der Fragestellung enthaltenen Vorwürfe waren – unabhängig von den in der 
Fragestellung referierten konkreten Fällen – Gegenstand ausführlicher Erörterungen 
in den zur Verleihung führenden Verfahren in den deutschen Ländern und den dies-
bezüglichen gerichtlichen Verfahren. Das damalige Ergebnis war, dass sich hier-
aus nicht das Fehlen der Rechtstreue oder einer anderen Verleihungsvoraussetzung 
ableiten lässt, die den Anspruch der antragstellenden Religionsgemeinschaft auf 
Verleihung der Körperschaftsrechte negieren würden. Auch derzeit sind ausrei-
chende robuste Erkenntnisse nicht vorhanden, die eine ausreichende Grundlage für 
den Entzug der Körperschaftsrechte im Rahmen der Antwort zu Ziffer 2 darstellen 
könnten. Die Landesregierung ist hierzu mit den zuständigen Behörden des Landes 
und mit den anderen Ländern in regelmäßigem Informations- und Meinungsaus-
tausch.
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14.  wie sie vor dem Hintergrund des antragsgegenständlichen Berichts künftig 
weiterreichende Maßnahmen zur genaueren Kenntniserlangung über die Ge-
gebenheiten innerhalb der Zeugen Jehovas in Baden-Württemberg zu planen 
gedenkt;

Die kritischen Anfragen der Landesregierung an die innergemeinschaftliche Kultur 
der Jehovas Zeugen und den Umgang mit ihren Mitgliedern bestehen nach der 
erfolgten Verleihung im Jahre 2015 auch auf Grundlage der vorliegenden Informa-
tionen und Berichte fort. Die Bewertungen und Folgerungen innerhalb des verfas-
sungsrechtlichen Rahmens, der in den Antworten zu Ziffer 1 sowie Ziffer 3 und 4 
skizziert wurde, erfolgen in Abstimmung mit den anderen Ländern.

15.  in welcher Form es im vergangenen Jahr Kooperationen/Zusammenwirken des 
Landes Baden-Württemberg mit den Zeugen Jehovas gab. 

Es sind keine Kooperationen des Landes mit den Zeugen Jehovas bekannt.

Dr. Eisenmann
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport


